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fdjränfttng in len militarifdjen Slnforberungen bodj
juläßig fein bürfte, ohne ter Bkbrfäbigfcit unferö
Sanbeö roirflidjen Slbbrudj ju tbuu.

SBir berühren hier bejüglidj teö Bcflc'ttungöroe-
fenö tie llnnothrocntigfcit teö Uniformfradcö, ter,
neben ter Sucbärmefrocfte, roenn nicht ganj aufgegeben,

todj roenigftenö turd) ein einfachere* unb be*

träcbtiidj roeniger foftcntcö Äteit erfent roerten
fonnte. £iefe Slnftdjt ift allertingö feine neue,
fontern roürte fdjon oor fahren auögefprodjen. «Dtan

tarf ftdj aber tarauf bejieben, taß fte tamatöturdj
gerotdjtige ©timmett pcrtbeibigt roar, unt nun turch
roeitere Erfahrung unterftünt ift. SBir glauben mit
©idjerbeit annehmen ju bürfen, taß eine anftäntige
Slcrinclroeftc mit noeb einem leichtern Ererjirfittef
aucb tie «Dtilitärö in ihrer großen «Dtebrjabl beliebigen

roürte.
Tie an ftch bcträdjtlidje unt jährlidj roieterfeb-

renbe Erfparniß roürte eine reine Bermintcrung teö
Äonfumoö bilben/ alfo ter Hufbebung einer ganj
frudjtlofen falfdjen Sluögabc gfeichfommen. Tev
©eroinu roürte in ben meiften Äantonen junädjft
Pen öffentlichen Waffen juftießen; tirefte oter in-
tirefte müßten aber audj tie ^icnftpflidjtigen ju.
gleich Bortheit barauö jieben, fei cö luvet) eine Äo-
ftenoermintcrung auf ten ©egenftänten, teren Sin-

febaffung ihnen überlaffen ift, fei cö turdj eine mehrere

oter mintere Entfaltung oon ter Slnfcbaffung
berfelben.

Eine roeitere nicht unrocfcntfidje Erfparniß bleibt
aua) mit ter längft befproebenen, biöher aber immer
noch jurüdgemiefenen Bcretufacbung ter Düfttnf-
tionöjeichcn teö Offtjierö unt überhaupt in ten
Sluörüftungöjutbateti crjielbar. ©ofd)c türfte jebt
enbfia) otclleidjt Sluf (ang ftnten! Benn mit «Hecht

bei allen militärifchen Slnfdjaffungcn auf ©olitität
unb auch auf ©enauigfett unt ©leidjfötmigfeit
geachtet roirt, fo forge man tagegen, taß tie Bor-
febriften ftdj im Einflang mit einer roirflidjen W'u

lijeinricbtung auf taö Unerläßlidje befdjränfcn!
SBir nehmen taljer feinen Slnftant, eine «Jtcoifton

nnb etroeldje Slbäutcrung teö Bcflcituugögcfeneö,
obroobl taffelbe erft oor roenigen %abten erlaffen

worten, bei Sbnen in Slnregung ju bringen unt
Sbrcr weitern bürbigung ju empfehlen.

3fnt Snftrufttonörocfcn ftnt roir ferne taoon, eine

SRetuftion ter 3eit für ten erften Unterricht ter
SRefruten beantragen ju roollen; tagegen ift eö hier,

roo unferer Sltificht naa) tie Eitgeuoffenfajaft in
jeber ftitiftdjt fachgemäß anftatt ter Äantone roeiter

cinfteben roürte.

SJatttrdj nur öcrftdjert fid) ter Bunt ter Bollftän*

tigfeit, Srocdmäfjigfrit unt©feicbförmigfeit teöUn-
terrichteö oter ter Einhaltung unt turdjgreifenb
gleichmäßigen Slnroentung ter einfeblägigen ©e*

fege. Er erhält ein roettcreö gelt feiner SBirf fam-

feit unt Einftüffe/ ein beteutenteö «Drittel ju ©tär-
fung teö 5tattonalgefübfcö in ter nacbroadjfenben

jungen «Dtannfehaft.

(©ajtufc folgt.)

93ertrbt beö etbfl. Sötilitarbevartementeö über
feine ©ef4)äftöfübmno im %abt 1853.

(gortfeßung.)
Der Beterinärbienft batte übrigens bei allen ©djulen

feinen regelmäßigen gortgang, unb bie Leitung unb
Uebermadjung beffelben burd) bie bei ben Äaoallerie*
refrutenfdjulcu permanent angeftellten Bferbärjte trug
iljrcn wefentüdjen Otußen, fowohl in Bejiebung auf ben

©efunbbeitSjuftattb ber Bferbe, als auf bie Snftruftion
ber ÄorpSpferbeärjte unb Bferbarjtafpirantcn, fo roie

auf ben ©tallbienft überhaupt. Die Sluöbebmtng ber

Btaßregel auf bie jJtefrutenfcpulen ber Slrtillerie bürfte
jwedmäßig fein.

3. Stcvifion rcglemcntavifehcr SBeftimmungctt.

Bon 3apr ju Sahr treten einige Uebelftanbe beS

Reglements über bie ÄriegSberwaltung, fo wie beS BeterU

närreglementS, bie ftep auf bte ©in- unb Stbfdjaßungen
ber Bferbe bejieben, niepr peröor, unb eS wirb Penfelben

burd) ©pejial&erfügungen a6gepolfen tverben muffen.
33efonberS finb eS bie Beftimmungen über baö, für
gefallene Bferbe ju öergütenbe üftarimum, fo wie über beti

Unttrfdjieb jwifdjen ber Bergütuug für OfftjierSpferbe
unb Bferbe ber ütfannfdjaft, weldje nebft einigen fepr be-

engenben gormalitaten bei ben Slbfcpaßungen Slnlaß ju
Befdjmerben geben. (SS ift nämlicp Sbatfadje, baß bei

ben jeßigen Bfetbepreifen jene SPtarima öiel ju niebrig
finb, fo wie aud), baß Unterofftjiere unb ©olbaten

manchmal biel wertljboltere Bferbe mitbringen, als

Offtjiere. 3n ber fünftigen geftfeßung ber ©djäßungSwertlje

follte baper ein Unterfcbieb jroifcben Steil- unb 3ugpfer*
ben gemadjt roerben. Dagegen möcpten einige

Beftimmungen nicljt ttnjwedmäßtg fein, weldje ben Bunb ber

(SntfdjäbtgungSpflidjt überheben, wenn Bferbe geftellt

werben, beren Äörperbau abnorm ift, ober wenn bie öon

ben Äantonen gelieferten Oteitjeuge unb ©efdjirre
mangelhaft ftnb, ober wenn bie©d)ulböon23efdjäbigungenin
ber Unadjtfamfeit, ©leidjgülttgfeit ober gar beut ÜKuttj»

willen ber Dteiter liegt.

V. ¦ffirtflonomftrifdje arbeiten.

©d)roeijerifdjer SltlaS.

Die topogtapbtfdjen Slrbeiten haben audj biefeS 3ab>

ihren orbentlicben gortgang gehabt, gür bie Blätter
VIII unb XIII, leßtereS fo weit eS ben Äanton Sujern

umfaßte, würbe bie Triangulation jroeiter unb britter

Orbnung beenbigt; auf Blatt XII unb XIV ift bie

Triangulation fortgefeßt uttb etwa jur £älfte erlebigt

worben; bie Serrainaufnabme in '/«»ooo für bie Blätter

VIII, ©eft. 5, 6 unb 10 (Sujern) unb XII, ©eft.

2, 3, 7 unb 8 (Bern) ift öorgefeprittett unb auf berni-

fdjetn ©ebtet finb ungefähr breijeljn Ouabratftunben

beenbigt. Serrainaufnahmen in '/so^oo fanben im ©c»

fammtumfang öon etwa 29 Ouabratftunben für bie

Blätter XII unb XIX ftatt, fo baß für leßtereS nur nodj

etwa brei unb eine halbe Ouabratftunbe Detailaufnat)»

men im Blegnottjal im Otüdftanb ftnb; geftodjen würbe

an ben Blättern VIII, XII, XIX unb XXIV, leßteS

Blatt beenbigt. TaS beiUegenbeUeberfidjtSfärtdjen jcigt

ben ©tanb ber Slrbeiten auf ben 31. Dej. 1855.

SBenn bie Slufnabme in ben Äantonen Bern unb Su»
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schränkung in dcn militärischcn Anforderungen doch
zuläßig fein dürfte, ohne dcr Wehrfähigkeit unferS
Landes wirklichen Abbruch zu thun.

Wir berühren hier bezüglich dcS Bcklctdungswe-
fcnS die Unnolhwcndigkcil dcS UniformfrackcS, der,
neben dcr Tuchärmelwcstc, wenn nicht ganz aufgege.
ben, doch weuigsteuö durch cin einfacheres und
beträchtlich weniger kostendes Kleid ersetzt werden
könnte. Dicfc Ansicht isi allerdings keine ucue,
sondern wnrde schon vor Jahren ausgesprochen. Man
darf sich aber darauf beziehen, daß sie damals durch
gewichtige Slimmen vertheidigt war, und nun durch
weitere Erfahrung unterstützt ist. Wir glauben mit
Sicherheit annehmen zu dürfen, daß eine anständige
Aermelweste mit noch eincm leichtern Exerzirkittel
auch die Militärs in ihrer großcn Vchrzahl befric-
digcn würdc.

Die an stch beträchtliche und jährlich wicdcrkch.
rende Ersparniß würde eine reine Verminderung des
KoniumoS bilden, also dcr Aufhebung eincr ganz
fruchtlofcn falschen Ausgabe gleichkomme». Dcr
Gewinn würde in den meisten Kantoncn zunächst

den öffcntlichcn Kassen zufließen; direkte oder in.
direkte müßten aber auch die Dienstpflichtigen zn.
gleich Vorthcil daraus zichcn, fei cS durch eine Ko.
stenvcrminderung aufden Gegenständen, deren An.
schaffung ihnen überlassen ist, fci cS durch einc meh.

rerc odcr mindere Entlastung von der Anschaffung
derselben.

Eine weitere nicht unwesentliche Ersparniß bleibt
auch mit dcr längst besprochenen, bisher aber immer
noch zurückgewiesenen Vereinfachung dcr
Distinktionszeichen deS Ofsiziers uud überhaupt in den

AuSrüstuugSzuthaten erzielbar. Solche dürfte jetzt

endlich vicllcicht Anklang sinden! Wenn mit Recht
bei allen militärifchen Anschaffungen auf Solidität
und auch auf Genauigkeit und Gleichförmigkeit gc,
achtet wird, so sorge man dagegen, daß die

Vorschriften sich im Einklang mit einer wirklichen Mi-
lizeinrichtung auf daö Unerläßliche beschränken!

Wir nchmcn daher keinen Ansiand, eine Revision

und etwelche Abänderung dcS BcklcidungögcfctzeS,

obwohl dassclbc erst vor wenigen Jahrcn erlassen

worden, bei Ihnen in Anregung zu bringen und

Ihrer weitern Würdigung zu empfehlen.

Im JttstruklionSwefen stnd wir ferne davon, eine

Reduktion dcr Zcit für den ersten Untcrricht der

Rekruten beantragen zu wollcn; dagegen ist eS hier,

wo unfcrcr Ansicht nach die Eidgenosscnfchaft in je.
der Hinsicht sachgemäß anstatt der Kantone weiter

einstchen würde.

Dadurch nur versichert sich der Bund der Vollstem,

digkeit, Zweckmäßigkeit undGleichförmigkeit deSUn.

terrichrcS, odcr der Einhaltung und durchgreifend
gleichmäßigen Anwendung der einschlägigen
Gesetze. Er erhält ein weiteres Feld fcincr Wirksam-
keil und Einflüsse, ciu bedeutendes Mittel zu Stär.
kung dcs NattonalgcfühlcS in der nachwachfenden

jungen Mannfchaft.
(Schluß folgt.)

Bericht des eidg. Militärdepartementes über
seine Geschäftsführung im Jahr R83S.

(Fortsetzung.)

Der VeterinZrdienst hatte übrigens bei allen Schulen
feinen regelmäßigen Fortgang, und die Leitung und
Ueberwachung desselben durch die bei den Kavallerie-
rekrutenschulen permanent angestellten Pfcrdärzte trug
ihren wesentlichen Nntzen. sowohl in Beziehung auf den

Gefundheitszustand der Pferde, als auf die Instruktion
der KorpSpferdeärzte uud Pferdarztaspiranten, so wie
auf den Stalldienst überhaupt. Die Ausdehnung der

Maßregel auf die Rekrutenschnlen der Artillerie dürfte
zweckmäßig sein.

3. Revision rcglemcntariscZier Bestimmnngen.
Von Jahr zu Jahr treten einige Ucbelstände des

Reglements über die Kriegsverwaltung, so wie des Veteri-

närreglements, die sich ans die Ein - und Abschatzungen

der Pferde beziehen, mehr hervor, und es wird denselben

durch SpezialVerfügungen abgeholfen werden müssen.

BefonderS sind es die Bestimmungen über das, für
gefallene Pferde zu vergütendcMarimum, fo wie über den

Unterschied zwischen der Vergütung für Offizierspferde
und Pferde der Mannschaft, welche nebft einigen sehr

beengenden Formalitäten bei den Abschatzungen Anlaß zu
Beschwerden geben. Es ist nämlich Thatsache, daß bei

dcn jetzigen Pferdepreisen jene Marima viel zu niedrig
sind, so wie auch, daß Unteroffiziere und Soldaten
manchmal viel werthvollere Pferde mitbringen, als
Offiziere. Jn der künftigen Festsetzung der Schätzungswerthe

sollte daher ein Unterschied zwischen Reit- und Zugpferden

gemacht werden. Dagegen möchten einige

Bestimmungen nicht unzweckmäßig fein, welche den Bund dcr

Entschädigungspflicht überheben, wenn Pferde gestellt

werdcn, deren Körperbau abnorm ist, oder wenn die von

den Kantonen gelieferten Reitzeuge und Geschirre

mangelhaft find, oder wenn die Schuld Von Beschädigungen in

der Unachtsamkeit, Gleichgültigkeit oder gar dem Muthwillen

der Reiter liegt.

V. Trigonometrische Arbeiten.

Schweizerischer Atlas.

Die topographischen Arbeiten haben auch dieses Jahr
ihren ordentlichen Fortgang gehabt. Für die Blätter
VIII und Xlll, letzteres so weit es den Kanton Luzern

umfaßte, wurde die Triangulation zweiter und dritter

Ordnung beendigt; auf Blatt XII und XIV ist die

Triangulation fortgesetzt uud etwa zur Hälfte erledigt

worden; die Terrainaufnahme in '/zs,«l>« für die Blätter

VIII, Sekt. 5, 6 und 10 (Luzern) nnd XII, Sekt.

2, 3, 7 und 8 (Bern) ist vorgeschritten und auf bernischem

Gebiet sind ungefähr dreizehn Quadratstunden

beendigt. Terrainaufnahmen in '/zg,,,,,« fanden im Ge-

sammtumfang von etwa 29 Quadratstunden für die

Blätter XII und XIX statt, fo daß für letzteres nur noch

etwa drei und eine halbe Quadratstunde Detailaufnahmen

im Blegnothal im Rückstand sind; gestochen wurde

an den Blättern Vili, XII, XIX und XXlV, letztes

Blatt beendigt. Das beiliegende Uebersichtskärlchen zcigt

den Stand der Arbeiten aufden 31. Dez. 1835.

Wenn die Aufnahme in den Kantonen Bern und Lu-
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gern tbätig fortgefeßt wirb, fo fteht bte balbige Bccnbigung

ber Blätter XIII unb XII in SluSftdjt. 3hrerfeitS

wirb bte (gibgenoffenfebaft bie Slufnaljmen für taS

fdjwierige Blatt XXII eifrig forbern.
SBie fepr unfere Äarte Slnerfennung genießt, geht auS

bem Umftanb beröor, baß fie an ber SBeltauSftetlung in

BariS mit einer golbenen SJtebaille auSgejeidjnet würbe.

Wit mehreren ©taaten ftehen roir für bte Äarten in

gegenfeitigem Saufdjöetbältmß; ein foldjeS würbe aitcp

mit (Snglanb unb Oeftreidj angebahnt.

Der ©tiep ber rebujirten Äarte in öier Blättern
0/250,000) ift in Slngriff genommen worben unb febrei»

tet öorwärtS; man arbeitete am ©cpluß beS 3abreS an

ben Umriffen bei jweiten Blattes.

VI. &xitn,»Qtxälh,fd)afttn.

a. Der Sibgenoffenfdjaft.
1. ©etobbttU**« Unterbeut.

Da baS bei ben öerfdjiebenen eibg. ©enie» unb Sirtitle»

rierefrutenfchulen, fo wie bei ber (Sentralfdjule gebrauchte

eibg. ÄricgSmaterial gleidjieitig attdj jum Dienft im

gelbe beftimmt tft, fo muß baffelbe ftetS in gutem ©tanb

erhalten unb alles Slbgebenbe fofort erfeßt werben.

Otedjtjeitige flcine Oieparaturett fönnen fpätern großem

oft'Öorbeugen, unb bie Slufftcllung cirieS eigenen 3eng*
bauSPerwalterS in $b»n, ber jeben fleinen ©djaben opne

3eitöerluft erfennt unb auf beffen SluSbefferung hinwirft,
wirb fepon in biefer Ottcptttng nidjt tmerbeblidje (Srfpar»

niffe jur golge haben. 3m Saufe beS Berichtsjahrs
würben jwei feit 3apren in Sbun gebrauchte ©ecpSvfün»

berfanonen nmgegoffen.

2. SDtagajttie.

9tadj Slarau, SDtorfee unb 3üfid) würbe eine Slnjahl
©efdjüße jum ©ebraudj hei ber Slrtillerieinftrttftton öer»

legt, roobttrdj biejenige ber Äantone für ben gelbbienft
in gutem 3ufta"k erhalten roerben, unb für bie (Sibge-

noffenfepaft bie Seiftung befonberer Bergütung für
geliehene ©efdjüße wegfällt.

Durd) bie allmäplige Bermehrung beS eibg. ÄriegS»
materialS ftnb bie btSper jtt ©ebote geftanbenen JJtättm-

lidjfeiten fo fehr angefüllt morben, baß matt ftd) um
weitere ÜJiagajine umfetjen mußte, unb mit ber Dtegie-

rung öon ©olotburn für bie Bcnußung eines ju biefem

3med geeigneten ©ebäubeS in Unterbanblung trat. Slud)

auf ber Slllmenb öon Zbun wäre bie Bermehrung ber

ÜJtagajingebäube bringenb nothwenbig, unb jur (Srljal»
tung beS ©djulmaterialS, bie Bfufterung unb Bebadjitng
beS BarfplaßeS fepr wünfcbenSwertb.

3. 2lnfcbafftttt0 von ÄrteaSmateriat.

Unter ben neuen Slnfdjaffungen eibg. ÄriegSmaterialS
ftnb ju erwähnen:

8 6pfiinber Äanonen mit 4 Saffetten,
6 lange 24pfünber <§aubißen mit Saffetten,
4 ©ebirgSpaubißen mit Saffetten,
40 SJtunitionSfäjtepeii für ©ebirgShaubißen,
150 4?aubißfartätfd)ett,
100 Branbgranaten,
376 Äartätfdjgranaten, woöon inbeffen ein Sbeif wie»

ber an Äantone öerfauft, unb ein anberer jur Slrtillerie»
Snftruftion Perwenbet rourbe,

32 OfftjierS- unbUnterofftjierSreitjeuge, nebft einigen

SrainauSrüftungSgegenftänben jum ©cbulgebraud),
3 gelbtelegrappen nad) £ipp'fd)em ©pftem,
12 BontottStheile nadj öerbefferter Bauart.
Sin ©efdjüßen hat bie (Sibgenoffenfdjaft, nach Beenbi»

gung ber auS bem Bubgetfrebit für 1856 anjufdjaffen
befdjloffenen unb bereits beftellten fedjS 12pfünber* unb

öier 6pfiinbcr*Äanonen, fo wie jroeier 50pfünber*S)tör*

fer, nadj SJtaßgabe beS Q3unbeSgefeßeS Pom 27. Sluguft

1851, nodj anjufdjaffen: 32 Äanonen fdjweren Äali*
berS, 17 24»pfitnber-^attbißen, 6 ©ebirgShaubißen ttnb

5 ©törfer. *2ln Saffetten bat fte nod) für 71, atiÄaiffonS,

öon benen übrigens biejenigen für bie magajinirten ®e«

fcpoffe nidjt bringenb ftnb, für 162, an ÄriegSfubrmer»

fen für 68 ©tüd ju forgen.

Oiotproenbig bleibt aud) nod) bie (Ergänjung beS

ÄriegSmaterialS.
Die gabrifation ber ÄriegSrafeten mußte beim «Dtan-

gel eineS geeigneten SofalS unterbrochen roerben, unb e8

gelang erft gegen buS (Snbe beS 3ahreS, ein proPifori*
fdjeS Saboratorium für 1856 einjumietben. Der eigene

Bau eineS foldjen ift nidjt länger ju öermeiben..

DaS Btobell für bie 12pft"mber »Jtafetenwagen würbe

nad) wicberbolten Broben feftgeftellt, unb eS ftnb

ausführliche 3eid)nungen barüber Perfertigt worben. Slud)

für bie 4?ctnmeinridjtung ber Otüftwagen unb gelbfdjmie«
ben ftnb bie 3ricbnungen bearbeitet, (Snblicb ftnb aud)

Btobell unb 3eidjnungen für ben 3nfantericfaiffon bi«

an bie innere (Sintbeilung fertig, weldj' leßtere aber bis

nadj erfolgtem (Sntfdjeib über bie 3ägergewepre nidjt
üollenbet werben fann.

4. 5tmbulances@rgftnjungen.

a. ©p i talef feften.
Der Borratp öon SlmbulancefourgonS bat einen 3"*

roacpS öon fteben ©tücfen erhalten, womit nun beren

Sab! öon 3wanjig bollftanbig ift. Slud) jroei Bferb-
arjneififten roerben beenbigt unb auSgerüftet, beren man
bei ben ©djulen bebarf unb bie bisher öon ben Äantonen
miethroeife nadjgefudjt werben mußten.

Die ©pitalgerätbfdmften würben um fo eher mit einet

Slnjahl Seintücber öermeprt, als man für bie Äafernt*
rung in $b«n unb SBintertbur biefen Borratp tbeilmeife
in Slnforud) nimmt, gür biefe Slnfdjaffung würben
jwölf 3entner beS wäbrenb beS BlofuS im Äanton Sefftn

gefponnenen ^anfgameS gefauft, roeldje man bann
int Äanton Bern öerroeben unb öerfertigen ließ. Die
gute, fepr bauerhafte Dualität witb bie etwas höhern
Äoften auSgletdjcn.

b. ÄrtegSmaterial ber Äantone.

SBenn, wie roir öorhin gefeben paben, bieSlnfcbaffun»
gen ber (Sibgenoffenfdjaft für baS ihr ju ftellen oblie-
genbe ÄricgSmaterial ihren erfreulichen gortgang hatten,
fo öerpält eS ftd) in gleidj berupigenber SBeife mit ben

Slnfdjaffungen ber meiften Äantone, unb wir ftnben un«
um fo eher öeranlaßt, biefen ©egenftanb biet etwas näher

ju befpreeben, als mit bem 3abr 1855 bie Seiftungen
ber Äantone für ben BunbeSauSjug, nad) WlafiQabe be«

Slrt. 11 beS BunbeSgefeßeS öom 27. Sluguft 1851 über
bie Beiträge ber Äantone unb ber Gibgenoffenfebaft jum
BunbeSbeer, -Pollftänbig burebgefübrt fein follten, wäb>
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zern thatig fortgesetzt wird, so steht die baldige Beendi-

gung der Blätter Xlll und Xll in Aussicht. Ihrerseits

wird die Eidgenossenschaft die Aufnahmen für das

schwierige Blatt XXII eifrig fördern.

Wie sehr unsere Karte Anerkennung genießt, geht aus

dem Umstand hervor, daß sie an der Weltausstellung in

Paris mit einer goldenen Medaille ausgezeichnet wurde.

Mit mehreren Staaten stehen wir für die Karten in

gegenseitigem Tauschvcrhältniß; ein solches wurde auch

mit England und Oestreich angebahnt.

Der Stich der reduzirten Karte in Vier Blättern
C/250,l,ì,n) ist in Angriff genommen worden und schreitet

vorwärts; man arbeitete am Schluß des Jahres an

den Umrissen des zweiten Blattes.

VI. Kriegsgcräthschasren.

g. Der Eidgenossenschaft.
I. Gewöhnlicher Unterhalt.

Da das bei den verschiedenen eidg. Genie- und Artille-
rierekrutenschulen, so wie bei der Centralschule gebrauchte

eidg. Kriegsmaterial gleichzeitig auch zum Dienst im

Felde bestimmt ist, so muß dasselbe stets in gutem Stand

erhalten und alles Abgehende sofort ersetzt werden.

Rechtzeitige kleine Reparaturen können spätern größern

oft'Vorbeugen, und die Aufstellung eines eigenen Zeug-
hauSverwalters in Thun, der jeden kleinen Schaden ohne

Zeitverluft erkennt und auf dessen Ausbesserung hinwirkt,
wird schon in dieser Richtung nicht unerhebliche Ersparnisse

zur Folge haben. Im Laufe des Berichtsjahrs
wurden zwei seit Jahren in Thun gebrauchte Sechspfün-
derkanonen umgegossen.

2. Magazine.

Nach Aorau, Morsee und Zürich wurde eine Anzahl
Geschütze zum Gcbrauch bei der Artillerieinstrnktion
verlegt, wodurch diejenige der Kantone für den Felddicnst
in gutem Zustand erhalten werden, und fur die

Eidgenossenschaft die Leistung besonderer Vergütung für
geliehene Gefchütze wegfällt.

Durch die allmählige Vermehrung des eidg.
Kriegsmaterials flnd die bisher zu Gebote gestandenen

Räumlichkeiten so sehr angefüllt worden, daß man sich um
weitere Magazine umsehen mußte, uud mit der Regierung

Von Solothurn für die Benutzung eines zu diesem

Zweck geeignctcn Gebäudes in Unterhandlung trat. Auch
auf der Allmend von Thun wäre die Vermehrung der

Magazingebäude dringend nothwendig, und zur Erhal-
tuug des Schulmaterials, die Pflasterung und Bedachung
deS Parkplatzes sehr wünschenswerth.

3. Anschaffung von Kriegsmaterial.
Unter den neuen Anschaffungen eidg. Kriegsmaterials

sind zu erwähnen:
8 öpfüuder Kanonen mit 4 Laffetten,
6 lange 24pfündcr Haubitzen mit Laffetten,
4 Gebirgshaubitzen mit Laffetten,
4« Munitionskäftchen für Gebirgshaubitzen,
150 Haubitzkartätfchen,
100 Brandgranaten,
376 Kanätfchgranaten, wovon indessen ein Theil wieder

an Kantone Verkauft, uud ein anderer zur Artillerie-
Instruktion verwendet wurde,

32 Ofsiziers. undUnterofsiziersreitzeuge, nebsteinigen

Trainausrüstungsgegenstandcn zum Schulgebrauch,
3 Feldtelegraphen nach Hipp'fchem System,
12 Pontonstheile nach verbesserter Bauart.
An Geschützen hat die Eidgenossenschaft, nach Beendigung

der aus dem Budgetkredit für 1856 anzuschaffen

beschlossenen und bereits bestellten sechs 12pfünder- und

Vier 6psünder-Kanonen, so wie zweier 50pfünder-Mör-
ser, nach Maßgabe des Bundesgesetzes Vom 27. August

1851, noch anzuschaffen : 32 Kanonen schweren Kalibers.

17 24-pfünder.Haubitzen, 6 Gebirgshaubitzen nnd

3 Mörser. An Laffetten hat sie noch für 71, an Kaissons,

Von denen übrigens diejenigen für die magazinirten

Geschosse nicht dringend find, für 162, an Kriegsfuhrwer«
ken für 68 Stück zu sorgen.

Nothwendig bleibt auch noch die Ergänzung des

Kriegsmaterials.
Die Fabrikation der Kricgsraketen mußte beim Mangel

eines geeigneten Lokals unterbrochen wcrden, und es

gclang erst gegen das Ende des Jahres, ein provisorisches

Laboratorium für 1856 einzumiethen. Der eigene

Bau eines solchen ift nicht länger zu vermeiden..

Das Modell für die 12pfünder Raketenwägen wurde

nach wiederholten Proben festgestellt, und es sind

ausführliche Zeichnungen darüber verfertigt worden. Auch

für die Hcmmcinrichtung dcr Rüstwagen und Fcldfchmie-

den sind die Zeichnungen bearbeitet. Endlich sind auch

Modell und Zeichnungen für den Jnfantcriekaisson bis

an die innere Eintheilung fertig, welch' letztere aber bis

nach erfolgtem Entscheid über die Jägergewehre nicht
Vollendet werden kann.

4. Ambulance-Ergänzungen.
a. Spitaleffekten.

Der Vorrath von Ambulancefourgons hat einen Zu«
wachs von steben Stücken erhalten, womit nun deren

Zahl von Zwanzig vollständig ist. Anch zwei Pferd-
arzneikisten werden beendigt und ausgerüstet, deren man
bei dcn Schulen bedarf und die bisher von den Kantonen
miethweise nachgesucht werden mußten.

Die Spitalgerä'thsckaften wurdeu um so eher mit einer

Anzahl Leintücher vermehrt, als man für die Kaserni-

rung in Thun und Winterthur diesen Vorrath theilweise
in Anspruch nimmt. Für diese Anschaffung wurden
zwölf Zentner des während deö Blokus im Kanton Tessin

gesponnenen Hanfgarnes gekauft, welche man dann
im Kanton Bcrn vcrweben und Verfertigen ließ. Die
gute, fchr dauerhafte Qualität wird die etwas höher«
Kosten ausgleichen.

K. Kriegsmaterial der Kantone.

Wenn, wie wir vorhin gesehen haben, die Anschaffungen

der Eidgenossenschaft für das ihr zu stellen obliegende

Kriegsmaterial ihren erfreulichen Fortgang hatten,
so verhält cs sich in glcich beruhigender Weise mit den

Anschaffungen der meisten Kantone, und wir sinden uns
um so eher veranlaßt, diesen Gegenstand hier etwas näher

zu besprechen, als mit dem Jahr 1855 die Leistuugen
der Kantone für den Bundesauszug, nach Maßgabe deS

Art. 11 des Bundesgefetzes vom 27. August 1851 über
die Bciträgc dcr Kantone und der Eidgenossenschaft zum
Bundcshcer, vollständig durchgeführt fein sollten, wZH-
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renb bem für bie öollftänbige Bilbung ber BttnbeSreferPe
unb beS BoiuionSgefebüßeS nod) eine weitere grift öon
öier 3a()reu geftattet ift.

(gortfeßung folgt.)

®<fytvcit*
Sttrief». (Äorr.26.B?at.) ©eftern würbe itt SBattwpI

unter bem 3ubrange einer nod) nie gefebenen «Dtenfcben-

menge £err Obcrftlieutenant Slnberegg jur Grbe beftattet;
an ihm Perlor bie fd)roeij. Äaoallerie einen treuen greunb
unb Bertreter in ben eibg. gtätben. — 3u feinem Sin«
benfen haben bie beim ÄantonalofffjierSfeft in SBpl an-
wefenben ÄaPallerieofftjiere auf meine Slnregung hin
einen öftlicben Äaöallerieöerein gcbilbet, bem jeber Äaöal»
lerift beitreten fann.

Die Berbanblungen beS ÄantonalofftjierSüereinS,
benen jürcherifdje unb ihurgauifepe Offtjiere auf freunb»
fd)aftlid)e Ginlabung bin beiwohnten, mußten wegen
oben bejeiebnetem Seicbenbegängniß etwas abgefürjt
werben.

Die Berfamntlting befdjloß einftimmig auf ein fepr
grünblicpeS Oteferat beS JQexxn jOberftliettt. £offtetter
pin, ber öon ber ©eftion 3üticb in ©adjen ber neuen

Grerjirreglemente gefaßten Grflärung beijutreten; ferner
ben öon berfelben ©eftion bei Per eibg. OfftjterSgefeH»

fdjaft beöorworteten Gntwurf öon ©tatuten für eben

biefe ©efeUfdjaft, öon Oberft Ott entworfen jur
Slnnabme ju empfehlen.

Der britte BertjanblungSgegenftanb würbe öon £errn
Sanbammann Gurti angeregt, öon ben <&.£. eibg. Oberften

(Sgloff, Ott, Oberftlieutenant £efftetter unb «Dtajor

©eifert weiter ausgeführt unb beleudjtet, er betraf
bie grage, ob nicht nodj Wettere Eentralifation im Bti»

litärwefen erfprießlidj wäre; eS wurbe befdjloffen, baS

Äomite mit Brüfung biefer grage ju beauftragen. —
SllS üorjüglicb ift tie Seitung ber Berbanblungen burdj
«§errn «Dtajor ©eifert ju ermähnen.

©laruö. (Äorr.) Da ©ie unS bapinten ganj ju öer-

geffen fdjeinen, fo fann id) mid) nidjt enthalten, uuS

3hnen wieber einmal ins ©ebäcptniß jurücfjurufen. Seiber

muß idj aber roieber mit Älagen beginnen, benn un»

fer@ouüerän bat bieGrridjtung einerÄaferne unterfagt!

Sroß ben empfehlenben SBorten öon ££. SJtajor $fd)ubi

unb Sanbammann £eer ftimmte bie überwiegenb große

«Mehrheit einigen obScuren BolfSführern bei, beren Se»

brnSjwed greffen unb ©aufen ift. — DiefeS ©ebabren

ift fepr entmutbigenbunb 'Beweis einer gefährlichen ©tint»

ntung iui Bolf — unb jwar um fo gefährlicher bei unö,

roo baS Bolf allmädjtig ift.
3dj wünfdje lebhaft, baß ©ie biefe Btitttjeilung mit

einigen fdjarf rügenben Bemerfungen begleiten.

Dagegen fann id) 3hncn bie erfreuliche Bttttbeilung

madjen, baß unfere bicßjäbrigen Utefruten feit brei 9Bo-

cben mit gleiß unb öielem (Srfolg unter £xn. Äommanbant

Ullmann'S Seitung ererjiren unb baß bie DiSjipliu
fo mufterpaft ift, baß nod) feine einjige Slrreftftrafe öer»

pängt werben mußte.

©ir erwarten Gnbe biefer SBodje ben eibg. Snfpeftor

J&trrn Oberft Bernolb, unb wünfdjen um fo lebhafter

fein Grfdjetnen unb feine Äritif, als wir bieS jur
Hebung unb gorberung ttnfereS fantonaten BtilitärwefenS

als abfolut nothwenbig erad)ten.

Delation über bie 3nfammenfuttft beS Offtjieröerein«
tft öerfvätet: id) wollte 3h»en Beridjt geben, mußte
aber beS anbern SageS unerwartet öerreifen unb Ijatte
nur 3ett einige Ototijen ber ©larner 3eitung einjuöer-
leiben, bie 3hnen aber entgangen fein werben.

ÜJtajor Sfcbubi, Bräftbent; Befudj in ©cpwpj circa 12
SJtann.

SängereDtSfufftonöeranlaßteeinen Slntrag, in©chropj
auf eine Betition jur Slbänberung ber BefleibungSregle-
mente jtt bringen: SUlgemein rourbe bie 3wedmäßigfeit
einer Bereinfadjung anerfannt, man wollte aber Pen

großem Bereinen bie Snitiatiöe übetlaffen!
©ollte in ©djwöj biefe grage nidjt befproepen werben?

Gine «§auptbefpred)ung bafelbft wirb aber boffentlid)
bie öon 3hnen auf fo öerbattfenSwerthe SBeife angeregte

Steorganifation beS eibg. OfßjieröereinS fein; ba follte
einmal Orbnung gefdjafft werben, wenn ber Offtjierö*
öerein etwaS GrfprießlichcS leiften unb feinen 3wecf
erfüllen roill: benn wir follen nidjt jufammenfommen um

ju f tte ipeu unb luftig ju fein, fonbern um 9tüßlidje8

ju roirfeu unb gerabe in ©djwpj follte ein guteS Beifpiel

unb ein guter Stacbruf hinterlaffen roerbeu unb

niept etroa baS ©egentbeil!

©rt$# einiger JOfffjicre bet $$eftf$toet3 an bie
etbß. £)fft3ierÖt>crfammlnnrt in ^ebtottj-

SBenn Berbältniffe unt ©iftanjen unö hintern,
perföntieb bei Eud) ju erfebeinen, an Euren Bcr-
bantlungcn Sbeil ju nebmen, unt bei Euren heften
altio mitjuroirfeu, fo roirt unö hingegen nichtö
hintern, unfere ©etanfen in jener #immclögegent_
fchroärmen ju laffen, roo Shr, greunte unt SBaffcn»

brütcr! tagt.
Bcrfchictetic Epaulcttcn, ungleicbe garben pon

Uniformen, «Dtänner aller ©auen ter ©ebroeij roerten

um tie eitg. gabne ftdj fatnmeln, tie Sllle nur
taö SBobf nttferö fdjönen Baterlanbeö im Slugc
haben.

Sn ernften Sagen roäre taö ©efebid ter ©djroeij
in Euren ganten, an tiefem herrlichen griebenö-
tagc roünfcbtcn roir, tie roir nicht bei Euch fein
fönnen, taß Shr turch eine Sufcbrift an tie Bun-
teööcrfammlung Bcranfaffttng fein möchtet, einen

Rieden, ter auf bem neuen Bunte ruht, ju
hefeitigen: tie alte Äaferne in Sbun. Shr Sllle habt fte

gefeben, tiefeö Sucbtbauö, in taö Shr, Eure Brüter,

greunte unt ©ohne, gefperrt roertet, ohne je

ju roiffcn, roie Shr roieber biuauö fömmt. Uebcrtönet

turch cinftimmigen «Huf tie ©timmen ter %inan*

jicrö, unt man roirt Eudj in ten ©äten ter Bun-
tcöocrfammtung ©cbör fchenfen muffen. Tet Taut
Eurer Äameraten ift Euch gefiebert.

Ttum bod) Ue neue Äaferne tn Sbun! Ttum
bod) lie febroeij. Offtjicröocrfammlung in ©ebronj!

En vente ä la librairie Schwbighaüskr:
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rend dem fiir die vollständige Bildung der Bundesreferve
und des PosilionSgeschützes noch eine weitere Frist von
Vier Jahren gestattet ist.

(Fortsetzung folgt.)

Schweiz.
Zürich. (Korr. 26. Mai.) Gestern wurde in Wattwyl

unter dem Zudrange einer noch nie gesehenen Menschenmenge

Herr Oberstlieutenant Anderegg zur Erde bestattet;
an ihm Verlor die schweiz. Kavallerie einen treuen Freund
und Vertreter in den eidg. Rathen. — Zn seinem An»
denken haben die beim Kantonalofsiziersfest in Wyl
anwesenden Kavallerieofsiziere auf meine Anregung hin
einen östlichen Kavallerieverein gebildet, dem jeder Kavallerist

beitreten kann.

Die Verhandlungen des Kantonalofstziersvereins,
denen zürcherische und thurgauische Offiziere auf
freundschaftliche Einladung hin beiwohnten, mußten wegen
oben bezeichnetem Leichenbegängnis) etwas abgekürzt
werden.

Die Versammlung beschloß einstimmig auf eiu sehr

gründliches Referat deö Herrn Oberstlient. Hofstetter

hin, der Von der Sektion Zürich in Sachen der neuen

Crerzirreglemente gefaßten Erklärung beizutreten; ferner
den von derselben Sektion bei ver eidg. OffizierSgesell-
schaft bevorworteten Entwurf von Statuten für eben

diese Gesellschaft, von Oberst Ott entworfen zur
Annahme zu empfehlen.

Der dritte Verhandlungsgegenftand wurde von Herrn
Landammann Curti angeregt, von den HH. eidg. Obersten

Egloff, Ott, Oberstlieutenant Hofstetter und Major

Seifert weiter ausgeführt und beleuchtet, cr betraf
die Frage, ob nicht noch weitere Centralisation im

Militärwesen ersprießlich wäre; es wurde beschlossen, das

Komite mit Prüfung dieser Frage zu beauftragen. —
Als vorzüglich ist die Leitung der Verhandlungen durch

Herrn Major Seifert zu erwähnen.

Glarus. (Korr.) Da Sie uns dahinten ganz zu

vergessen scheinen, so kann ich mich nicht enthalten, uns

Ihnen wieder einmal ins Gedächtniß zurückzurufen. Leider

muß ich aber wieder mit Klagen beginnen, denn un-

serSouverän hat dieErrichtung einerKaserne untersagt!

Trotz den empfehlendcn Worten von HH. MajorTfchudi
und Landammann Hecr stimmte die überwiegend große

Mehrheit einigen obscuren Volksführern bci, deren

Lebenszweck Fressen und Saufen ist. — Dieses Gebahren

ift sehr cntmuthigendund Bcweis einer gefährlichen Stimmung

ini Volk — und zwar um fo gefährlicher bei uns,

wo das Volk allmächtig ist.

Ich wünsche lebhaft, daß Sie diese Mittheilung mit

einigen scharf rügenden Bemerkungen begleiten.

Dagegen kann ich Jhncn die erfreuliche Mittheilung

mache,,, daß unfere dießjährigen Rekruten scit drei Wochen

mit Fleiß und vielem Erfolg unter Hrn. Komman

dant Ullmann's Leitung ererziren und daß die Disziplin
so musterhaft ist. daß uoch keine einzige Arreststrafe

Verhängt werden mußte.

Wir erwarten Ende diefer Woche den eidg. Inspektor

Herrn Oberst Bernold, und wünschen um so lebhafter

sein Erscheinen und seine Kritik, als wir dies zur
Hebung und Förderung unseres kantonalen Militärwesens

als absolut nothwendig erachten.

Relation über die Zusammenkunft dcs Ofstziervereins
ist verspätet: ich wollte Ihnen Bericht geben, mußte
aber des andern Tages unerwartet verreisen und hatte
nur Zeit einige Notizen der Glarner Zeitung einznver.
leiben, die Ihnen aber entgangen sein werden.

Major Tschudi, Präsident; Besuch in Schwyz circa 12
Mann.

Längere Diskussion Veranlaßteeinen Antrag, in Schwyz
auf eine Petition zur Abänderung der BekleidungSregle-
mente zu dringen: Allgemein wurde die Zweckmäßigkeit
einer Vereinfachung anerkannt, man wollte aber den

größer« Vereinen die Initiative überlassen!

Sollte in Schwyz diefe Frage nicht besprochen werden?

Eine Hauptbesprechung daselbst wird aber hoffentlich
die Von Ihnen auf so verdaukenswerthe Weise angeregte

Reorganisation dcö eidg. OfsiziervereinS fein; da sollte
einmal Ordnnng geschafft werden, wcnn dcr Ofsiziers.
Verein etwas Ersprießliches leisten und seinen Zweck

erfüllen will: denn wir sollen nicht zusammenkommen um

zu kueipen und lustig zu sein, sondern um Nützliches

zu wirken, und gerade in Schwyz sollte ein gutes Beispiel

und ein guter Nachruf hinterlassen werden und

nicht etwa daö Gegentheil!

Gruß einig« Offiziere der Westschweiz an die
eidg. Offiziersversammlung in Schwyz.

Wenn Verhältnisse und Distanzen unö hindern,
persönlich bei Euch zu crfcheinen, an Euren
Verhandlungen Theil zu nehmen, und bei Euren Festen
aktiv mitzuwirken,, so wird uns hingegen nichts
hindern, unsere Gedanken in jener Himmelsgegend^
schwärmen zu lassen, wo Ihr, Freunde und Waffen-
brudcr! tagt.

Verschiedene Epauletten, ungleiche Farben von
Uniformen, Männer aller Gauen der Schweiz werden

um die cidg. Fahne sich sammeln, die Alle nur
das Wohl unfcrS schönen Vaterlandes im Auge ha-
ben.

In ernsten Tagen wäre daS Gefchick der Schweiz
in Euren Händen, an diesem herrlichen FricdcnS-
tage wünschten wir, die wir nicht bei Euch sein

können, daß Ihr durch einc Zuschrift an die Bun-
deSvcrfammlung Veranlassung fein möchtet, cinen

Flecken, der auf dcm neucn Bunde ruht, zu

befeitigen: die alte Kaferne in Thun. Ihr Alle habt sie

gefehen, diefeS Zuchthaus, in daö Ihr, Eure Brüder,

Freunde und Söhne, gesperrt werdet, ohne je

zu wissen, wie Ihr wicdcr hinaus kömmt. Uebcrtonet

durch einstimmigen Ruf die Stimmen der Finanziers,

und man wird Euch in den Sälen der Bun-
dcSvcrfammlung Gehör schenken müssen. Der Dank

Eurer Kamcradcn ist Euch gestchert.

Drum hoch die neue Kaferne tn Thun! Drum
hoch die fchweiz. OffizierSverfammlung in Schwyz!
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